
Vorkaufsrecht des Pächters

Nicht selten kommt es vor, dass 
Eigentümer von gepachteten Flächen 
diese plötzlich verkaufen wollen.  
Um dann das Vorkaufsrecht als 
Pächter geltend machen zu können, 
müssen einige Voraussetzungen 
erfüllt sein.

Bauer M. hat vom Eigentümer Z. eine 
Fläche von 220 a Weideland gepachtet. 
Nachdem dieser unerwartet verstorben 
ist, will die Erbengemeinschaft (EG) die 
Fläche nun verkaufen.

Eine kleine Geschichte …
Für Bauer M. ist klar, dass er mit Z. 
einen Pachtvertrag hatte: Jedes Jahr 
um die Weihnachtszeit ging M. bei Z. 
vorbei und überreichte diesem den 
Pachtzins in bar. Selbstverständlich liess 
M. sich dies durch eine Quittung be
stäti gen, die er anschliessend für die 
Buchhaltung ver wenden konnte.

Da Eigentümer Z. keine nahen Be
ziehungen pflegte, hatte niemand von 
seinen Erben Einblick in seine finanzi
ellen Verhältnisse und auch hatte Z. es 
verpasst, sein Ableben zu regeln. 

Da die Erbengemeinschaft das bäu
erliche Bodenrecht nur ungenügend 
kennt, bieten sie das Land dem alten 
Bekannten A. an, der ebenfalls in der 
Nähe «bauert».

Zufällig erfährt M. über Dritte vom 
beabsichtigten Kauf durch A. und wun
dert sich, dass er nicht miteinbezogen 
wird. 

Er fragt sich, ob er als Pächter nicht 
ein Vorkaufsrecht hätte und wie er 
vorgehen soll?

7 Voraussetzungen für das 
Vorkaufsrecht
Bauer M. kann beruhigt sein, alle 7 Vo
raussetzungen für sein Vorkaufsrecht 
kann er erfüllen:
1.   Er hatte ein gültiges Pachtverhält

nis und kann dies anhand der Quit
tungen auch belegen.

2.   Die Pachtparzelle übersteigt die Min
destgrösse von 25 Aren.

3.   Die Mindestpachtdauer für das Grund
stück von 6 Jahren ist abgelaufen.

4.   Der Pächter ist Selbstbewirtschafter 
und eignet sich für die Bewirtschaf
tung.

5.   Der Pächter ist bereits Eigentümer 
eines landwirtschaftlichen Gewer
bes.

6.   Das Grundstück soll zu einem mo
deraten Verkehrswert verkauft wer
den (kein übersetzter Preis).

7.   Das Grundstück liegt im ortsübli
chen Bewirtschaftungskreis (im Fall 
von M. nicht weiter als 6 km).

Weiteres Vorgehen
M. entscheidet sich aufgrund dieser Er
kenntnisse, die Erbengemeinschaft te
lefonisch über sein Vorkaufsrecht zu 
orientieren, und schickt dazu auch ei
nen eingeschriebenen Brief, wo er sein 
Vorkaufsrecht darlegt.

Da die Erbengemeinschaft sein Vor
kaufsrecht telefonisch bestreitet und 
auf den Brief nicht reagiert, wendet 
sich M. direkt an den zuständigen No
tar und das ALN und bekräftigt seine 
Absicht, im Falle eines Verkaufes, das 
Vorkaufsrecht geltend zu machen.

Da sowohl das ALN, wie auch der zu
ständige Notar über das bäuerliche Bo
denrecht Kenntnis haben, kann Bauer 
M. nun davon ausgehen, dass dem Kauf 
des Grundstücks durch ihn nichts mehr 
im Wege steht: Das ALN wird ihn we
gen der Kenntnis des Pachtverhältnis
ses von Amtes wegen über den bevor
stehenden Verkauf orientieren und der 
Notar wird dem Verkauf an den Be
kannten mit diesen Kenntnissen nicht 
zustimmen können.

Es ist klar, dass nicht jeder Vorkaufs
fall so einfach zu beurteilen ist, wie 
der vorliegende. Auch wird der Päch
ter nicht immer im Voraus zum Ver
kauf Kenntnis darüber erhalten. Sehr 
gerne hilft Ihnen der Beratungsdienst 
des ZBV weiter, ob in Ihrem Fall ein 
Pächtervorkaufsrecht besteht/bestan
den hätte oder nicht. Auch das Merk
blatt des ALN‚ über das Vorkaufsrecht 
des Pächters enthält wertvolle und ver
tiefte Auskünfte zu den einzelnen Punk
ten und zum Vorgehen. n

4. und letzter Puure-Höck 2019 

Sehr grosser Aufmarsch von 
interessierten Bäuerinnen und Bauern

Am vergangenen Mittwoch fand  
der vierte und letzte Puure-Höck im 
2019 in Rikon statt. Die Präsentation 
des Betriebes der Familie Bieri in 
Rikon wie auch die Vorstellung der 
Wahlkampagne des ZBV für das 
Spitzentrio sowie die Podiumsdis-
kussion veranlasste über 500 Be- 
sucherinnen und Besucher der 
Einladung ins Tösstal Folge zu 
leisten. 

Einige Minuten nach 20.00 Uhr be grüss
te am vergangenen Mittwoch, der Prä
sident des landwirtschaftlichen Bezirks
verein Winterthur, Marc Peter, zum 
PuureHöck auf dem Betrieb der Fami
lie Bieri in Rikon im Tösstal. Nach ein
leitenden Worten des Betriebsleiters, 
Daniel Bieri, wurden die Bäuerinnen 
und Bauern in drei Gruppen aufgeteilt 
und begaben sich auf den interessan
ten Betriebsrundgang.

Betriebsrundgang mit drei Posten
Auf dem Rundgang wurden die folgen
den drei Posten interessant und kom
petent präsentiert: Holzschnitzelpro
duktion, Feldrandkompostierung und 
die Tätigkeiten als Lohnunternehmen, 
spezialisiert auf Mais und Grassilage. 
Zusammen mit anderen Waldbesitzern 
hat sich die Familie Bieri zum Wärme
verbund «Holzenergie Rikon AG» zu
sammengeschlossen und versorgt seit 
3 Jahren die Bewohner mit dem not
wendigen WärmeRohstoff. 

Die beiden Gemeinden Zell und Wild
berg liefern das notwendige Grüngut, 
um die Feldrandkompostierung zu be
treiben und beim dritten Posten wur
den informative Erläuterungen zur 
Tätigkeit als Lohnunternehmer aufge
zeigt. Hierbei hat sich der Betrieb auf 
Arbeiten im Mais und GrassilageBe
reich spezialisiert. 

Vorstellung des Spitzentrios und 
anschliessende Podiumsdiskussion
Im Anschluss an den Betriebsrundgang 
begaben sich die zahlreichen Besuche
rinnen und Besucher in die gemütli

che und schön eingerichtete Halle auf 
dem Betrieb Bieri. Hans Frei erläuterte 
den Anwesenden die Standpunkte des 
ZBV, wie es zur Nomination der drei 
Spitzenkandidaten gekommen ist. Der 
Geschäftsführer des ZBV, Ferdi Hodel 
stellte anschliessend die Strategie und 
die Wahlkampagne vor und appellier
te eindringlich an die Notwendigkeit, 
dass mit einem tatkräftigen Engage
ment und der Mithilfe der Zürcher 
Bauernfamilien das angestrebte Ziel 
von einer guten Zürcher Bauernvertre
tung in Bundesbern erreicht werden 
kann. Die drei Spitzenkandidaten er

hielten exakt vier Minuten Zeit, sich 
vorzustellen und ihre Beweggründe 
und Motivation zu bezeichnen, bevor es 
zu einer kurzen Fragerunde und Dis
kussion kam.

Gemütliches Beisammensein
Wie immer bildete den Abschluss des 
PuureHöcks ein feines Nachtessen. Mit 
Hörnli, Ghackets und Apfelmus konn
ten sich die vielen Bäuerinnen und 
Bauern den Hunger stillen und an
schliessend mit dem feinen Dessert 
der Bäckerei Landi Wigligzäller den 
Abend noch geniessen. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an die Fa
milie Bieri für das Gastrecht sowie an 
den Landwirtschaftlichen Bezirksver
ein Winterthur für die Unterstützung 
bei der Organisation und Durchfüh

rung. Damit ist die diesjähre Puure
HöckSerie beendet. Natürlich werden 
wir auch im nächsten Jahr mit dieser 
Tradition fortfahren. Wir werden Sie 
rechtzeitig im «Zürcher Bauer» darü
ber informieren. n MCA

«Nicht jeder Pächter-
Vorkaufsfall ist so einfach 

zu beurteilen.»

Philipp Keller 
Betriebswirtschaftlicher 
Beratungsdienst ZBV

Die drei Spitzenkandidaten Martin Hübscher, Martin Haab und Martin Farner (v.l.n.r.). Bild ZBV

Ein bestehender Pachtvertrag ist eine wichtige Voraussetzung für das Pächtervorkaufsrecht.  
Bild: Pixabay
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Öko-Augenblick
Altgrasstreifen sehen zwar nicht be
sonders interessant und einladend 
aus, aber wer jetzt mit offenen Augen 
an solchen Altgrasstreifen entlang
streift, wird dort eine unserer schöns
ten heimischen Spinnen antreffen, die 
Wespen oder Zebraspinne. Als Lebens
raum braucht diese Art Altgras oder 
Brachen, in denen sie ihre filigranen 
Radnetze spinnen kann, um erfolg
reich Beute machen zu können. Ab 
Ende August baut sie zusätzlich meh
rere hübsche urnenartige Seidenko
kons, in denen sie ihre Eier legt. Um 
der nächsten Generation eine Chan
ce zu geben, sollten bestehende Alt
grasstreifen nach Ende August nicht 
mehr geschnitten werden.
n René Gämperle, rene.gaemperle@strickhof.ch  
Tel. 058 105 98 27

 

Weibliche Wespenspinne in Lauerstellung.  
Bild: R. Gämperle

Mehr als 500 Personen haben am Puure-Höck  
in Rikon teilgenommen. Bild: ZBV
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